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1. unterstreicht erneut die einstimmige Schlussfolge-
rung des Internationalen Gerichtshofs, wonach eine Ver-
pflichtung besteht, in redlicher Absicht Verhandlungen mit
dem Ziel der nuklearen Abrüstung in all ihren Aspekten und
unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle zu
führen und zu einem Abschluss zu bringen;

2. fordert alle Staaten erneut auf, dieser Verpflich-
tung umgehend nachzukommen, indem sie multilaterale Ver-
handlungen aufnehmen, die zum baldigen Abschluss eines
Kernwaffenübereinkommens führen, das die Entwicklung,
Herstellung, Erprobung, Dislozierung, Lagerung, Weiterga-
be, Androhung des Einsatzes oder den Einsatz von Kernwaf-
fen verbietet und das die Vernichtung solcher Waffen vor-
sieht;

3. ersucht alle Staaten, den Generalsekretär über die
Anstrengungen und Maßnahmen zu unterrichten, die sie im
Hinblick auf die Durchführung dieser Resolution und die nu-
kleare Abrüstung ergriffen haben, und ersucht den Generalse-
kretär, die Generalversammlung auf ihrer sechsundsechzigs-
ten Tagung über diese Informationen zu unterrichten;

4. beschließt, den Punkt „Folgemaßnahmen zu dem
Gutachten des Internationalen Gerichtshofs über die Recht-
mäßigkeit der Drohung mit oder des Einsatzes von Kernwaf-
fen“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundsechzigs-
ten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 65/77

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/410,
Ziff. 88)242.

65/77. Studie der Vereinten Nationen zur
Abrüstungs- und Nichtverbreitungserziehung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/33 E vom
20. November 2000, 57/60 vom 22. November 2002, 59/93
vom 3. Dezember 2004, 61/73 vom 6. Dezember 2006 und
63/70 vom 2. Dezember 2008,

unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs über
Abrüstungs- und Nichtverbreitungserziehung243, in dem er
über die Umsetzung der Empfehlungen in der Studie der Ver-
einten Nationen zur Abrüstungs- und Nichtverbreitungserzie-
hung244 Bericht erstattete,

in Anerkennung der Nützlichkeit der der Abrüstungs-
und Nichtverbreitungserziehung gewidmeten Website „Dis-
armament Education: Resources for Learning“ (Abrüstungs-
erziehung: pädagogische Ressourcen)245, es begrüßend, dass
die Veröffentlichung des Sekretariats-Büros für Abrüstungs-
fragen Disarmament: A Basic Guide (Abrüstung: eine Ein-
führung) auf die Website eingestellt wurde, und dazu ermuti-
gend, dass auf der Website des von der Sekretariats-Hauptab-
teilung Presse und Information und dem Büro für
Abrüstungsfragen eingeführten Virtuellen Schulbusses
(„CyberSchoolBus“) der Vereinten Nationen246 die pädagogi-
schen Inhalte zu Abrüstung und Nichtverbreitung laufend ak-
tualisiert werden,

hervorhebend, dass der Generalsekretär in seinem Be-
richt zu dem Schluss kommt, dass es notwendig ist, weitere
Anstrengungen zur Umsetzung der Empfehlungen der Studie
zu unternehmen und den guten Beispielen für ihre Umsetzung
zu folgen, damit in noch stärkerem Maße langfristige Ergeb-
nisse erzielt werden,

in dem Wunsch, die Dringlichkeit der Förderung konzer-
tierter internationaler Bemühungen um Abrüstung und Nicht-
verbreitung hervorzuheben, vor allem auf dem Gebiet der nu-
klearen Abrüstung und der Nichtverbreitung von Kernwaf-
fen, mit dem Ziel, die internationale Sicherheit zu stärken und
eine nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu
fördern,

im Bewusstsein der Notwendigkeit, die negativen Aus-
wirkungen von Kulturen der Gewalt und der Gleichgültigkeit
angesichts der heutigen Gefahren auf diesem Gebiet durch
langfristige Erziehungs- und Schulungsprogramme zu be-
kämpfen,

nach wie vor davon überzeugt, dass Abrüstungs- und
Nichtverbreitungserziehung notwendiger denn je ist, nicht
nur im Hinblick auf Massenvernichtungswaffen, sondern
auch auf dem Gebiet der Kleinwaffen und leichten Waffen,
des Terrorismus und anderer Herausforderungen für die inter-
nationale Sicherheit und den Abrüstungsprozess sowie im
Hinblick darauf, wie wichtig es ist, die Empfehlungen in der
Studie der Vereinten Nationen umzusetzen,

in Anerkennung der Wichtigkeit, die Zivilgesellschaft,
namentlich die nichtstaatlichen Organisationen, zu ermuti-
gen, bei der Förderung der Abrüstungs- und Nichtverbrei-
tungserziehung eine aktivere Rolle zu übernehmen,

1. dankt den Mitgliedstaaten, den Vereinten Natio-
nen und den anderen internationalen und regionalen Organi-
sationen sowie den zivilgesellschaftlichen und nichtstaatli-
chen Organisationen, die innerhalb ihres Zuständigkeitsbe-
reichs die Empfehlungen in der Studie der Vereinten
Nationen244 umgesetzt haben, wie in dem Bericht des Gene-
ralsekretärs über die Umsetzung der Empfehlungen243 erör-

242 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Argentinien, Australien, Belgien, Bra-
silien, Chile, Costa Rica, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecua-
dor, El Salvador, Estland, Griechenland, Guatemala, Honduras, Indien,
Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Mexiko, Montenegro,
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich,
Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Schweden, Serbi-
en, Spanien, Südafrika, Trinidad und Tobago, Türkei, Ungarn, Uruguay
und Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland.
243 A/65/160 und Add.1.
244 A/57/124.

245 http://www.un.org/disarmament/education/index.html.
246 http://www.cyberschoolbus.un.org.
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tert, und legt ihnen abermals nahe, diese Empfehlungen auch
weiterhin umzusetzen und dem Generalsekretär über die dies-
bezüglich unternommenen Schritte Bericht zu erstatten;

2. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über
die Ergebnisse der Umsetzung der Empfehlungen sowie über
etwaige neue Chancen zur Förderung der Abrüstungs- und
Nichtverbreitungserziehung auszuarbeiten und ihn der Gene-
ralversammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung vor-
zulegen;

3. ersucht den Generalsekretär erneut, die Informa-
tionen im Zusammenhang mit dem genannten Bericht sowie
alle sonstigen Informationen, die das Büro für Abrüstungsfra-
gen in Bezug auf die Umsetzung der Empfehlungen in der
Studie der Vereinten Nationen laufend sammelt, so weit wie
möglich auf elektronischem Wege und in so vielen Amtsspra-
chen wie möglich zu verbreiten;

4. beschließt, den Punkt „Abrüstungs- und Nichtver-
breitungserziehung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sie-
benundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 65/78

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/411,
Ziff. 22)247:

65/78. Regionalzentren der Vereinten Nationen für 
Frieden und Abrüstung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 60/83 vom 8. De-
zember 2005, 61/90 vom 6. Dezember 2006, 62/50 vom
5. Dezember 2007, 63/76 vom 2. Dezember 2008 und 64/58
vom 2. Dezember 2009 betreffend die Aufrechterhaltung und
Neubelebung der drei Regionalzentren der Vereinten Natio-
nen für Frieden und Abrüstung,

sowie unter Hinweis auf die Berichte des Generalsekre-
tärs über das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für
Frieden und Abrüstung in Afrika248, das Regionalzentrum der
Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung in Asien und
im Pazifik249 und das Regionalzentrum der Vereinten Natio-
nen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung in Lateinameri-
ka und in der Karibik250,

in Bekräftigung ihres auf ihrer zwölften Sondertagung
im Jahr 1982 gefassten Beschlusses, das Informationspro-
gramm der Vereinten Nationen über Abrüstung einzurichten,
dessen Aufgabe darin besteht, über die Ziele der Vereinten

Nationen auf dem Gebiet der Rüstungskontrolle und der Ab-
rüstung zu informieren und aufzuklären und dafür in der Öf-
fentlichkeit Verständnis und Unterstützung zu wecken251,

eingedenk ihrer Resolutionen 40/151 G vom 16. Dezem-
ber 1985, 41/60 J vom 3. Dezember 1986, 42/39 D vom
30. November 1987 und 44/117 F vom 15. Dezember 1989
über die Regionalzentren für Frieden und Abrüstung in Ne-
pal, Peru und Togo,

in Anbetracht dessen, dass die in der Welt eingetretenen
Veränderungen neue Chancen eröffnet und neue Herausfor-
derungen mit sich gebracht haben, was die Weiterverfolgung
der Abrüstung betrifft, und in dieser Hinsicht bedenkend, dass
die Regionalzentren für Frieden und Abrüstung wesentlich
zur Verständigung und Zusammenarbeit zwischen den Staa-
ten jeder einzelnen Region auf dem Gebiet des Friedens, der
Abrüstung und der Entwicklung beitragen können,

daran erinnernd, dass die Staats- und Regierungschefs
der Bewegung der nichtgebundenen Länder in Ziffer 127 des
Schlussdokuments ihrer vom 11. bis 16. Juli 2009 in Scharm
esch-Scheich (Ägypten) abgehaltenen fünfzehnten Gipfel-
konferenz252 betonten, wie wichtig Aktivitäten der Vereinten
Nationen auf Regionalebene zur Steigerung der Stabilität und
der Sicherheit ihrer Mitgliedstaaten sind, die durch die Auf-
rechterhaltung und Neubelebung der drei Regionalzentren für
Frieden und Abrüstung wesentlich gefördert werden könnten,

1. erklärt erneut, wie wichtig Aktivitäten der Verein-
ten Nationen auf Regionalebene zur Förderung der Abrüstung
und zur Steigerung der Stabilität und der Sicherheit ihrer Mit-
gliedstaaten sind, die durch die Aufrechterhaltung und Neu-
belebung der drei Regionalzentren für Frieden und Abrüstung
wesentlich gefördert werden könnten;

2. erklärt erneut, dass es zur Herbeiführung positiver
Ergebnisse angezeigt ist, dass die drei Regionalzentren Infor-
mations- und Bildungsprogramme zur Förderung des regio-
nalen Friedens und der regionalen Sicherheit durchführen, de-
ren Ziel darin besteht, die Grundeinstellungen gegenüber
Frieden, Sicherheit und Abrüstung zu verändern und so die
Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Vereinten Na-
tionen zu unterstützen;

3. appelliert an die Mitgliedstaaten in jeder Region,
die dazu in der Lage sind, sowie an die internationalen staat-
lichen und nichtstaatlichen Organisationen und Stiftungen,
freiwillige Beiträge für die Regionalzentren in ihrer jeweili-
gen Region zu leisten, damit die Aktivitäten und Initiativen
dieser Zentren verstärkt werden;

4. betont, wie wichtig die Aktivitäten der Unterabtei-
lung Regionale Abrüstung des Sekretariats-Büros für Abrüs-
tungsfragen sind;

5. ersucht den Generalsekretär, den Regionalzentren
im Rahmen der vorhandenen Ressourcen jede erforderliche

247 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Indonesien (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen
Länder sind).
248 A/64/112.
249 A/65/120.
250 A/65/139.

251 Siehe Official Records of the General Assembly, Twelfth Special Ses-
sion, Plenary Meetings, 1. Sitzung, Ziff. 110 und 111.
252 A/63/965-S/2009/514, Anlage.




